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Beschluss Gebührenanpassungen für das Jahr 2026 – privatrechtliche Entgelte

Auszug aus dem
SITZUNGSPROTOKOLL

der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2025

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat von Längenfeld hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2025 zu obigen Betreff 
nachstehenden Beschluss gefasst:

„Zu Pkt. 4) Gebührenanpassungen für das Jahr 2026 – privatrechtliche Entgelte:

Beschluss zu 4.: Der Gemeinderat beschließt einstimmig ab 01.01.2026 und bis auf weiteres 
folgende zivilrechtlichen Gebührenänderungen (-erhöhungen) vorzunehmen bzw. festzusetzen:

Kindergartengebühren:
Die Kindergartengebühren werden wie folgt festgesetzt: 
Kindergartenbeitrag je Monat (10 Monate): Je Kind € 35,00 (bisher € 32,00) 
Der angegebene Betrag gilt pro Monat. Die Kindergartengebühren betreffen nur Kinder mit 3 
Jahren, die Gebühren von 4- und 5-jährige wird vom Land übernommen.
Für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten werden ab 01.01.2026 und bis auf weiteres 
monatlich  € 20,00 (bisher € 16,00) - (3 bis 5 bzw. 6-jährige Kinder) festgesetzt.

Kinderkrippengebühren:
Die Gebühr wird pro Kind (halb- und ganztätig) wie folgt verrechnet bzw. festgesetzt:
2 Tage in der Woche / Monat € 58,00 (bisher € 53,00)
3 Tage in der Woche / Monat € 87,00 (bisher € 79,00)
4 Tage in der Woche / Monat € 116,00 (bisher € 105,00)
5 Tage in der Woche / Monat € 143,00 (bisher € 130,00)

Es ist verpflichtend, bei einem Besuch in der Kinderkrippe mindestens an 2 Tagen pro Woche die 
Kinderkrippe zu besuchen. Für den Besuch eines nicht angemeldeten Tages, sprich eines 
außertourlichen Tages, wird pro Tag ein Betrag von € 25,00 (exkl. Mittagstisch) zur Verrechnung 
festgesetzt. 

Auswärtigenzuschläge:
Der Auswärtigenzuschlag (Investitionskostenbeitrag) für „bestehende“ Heimbewohner im 
Wohn- und Pflegeheim St. Josef, die nicht aus der Gemeinde Längenfeld stammen, wird ab 
01.01.2026 und bis auf weiteres mit € 16,72 (bisher € 16,08) pro Tag (exkl. 10 % USt.) neu 
festgesetzt bzw. eingehoben. Für „künftige“ Heimbewohner im Wohn- und Pflegeheim St. Josef, 
die nicht aus der Gemeinde Längenfeld stammen, wird er ab 01.01.2026 und bis auf weiteres mit € 
25,81 (bisher € 24,83) pro Tag (exkl. 10 % USt.) neu festgesetzt.
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Bädergebühren:
Die Bädergebühren (Freibad Längenfeld) werden für 2026 und bis auf weiteres wie folgt 
festgesetzt: 

Tageskarten: 10er Block:
Einheim. (Bürger Ötztal oder Einheim. oder Gäste
Gäste (Erw.) mit Gästekarte  € 6,00 (bish.€ 5,00)mit Gästekarte € 40,00

Kinder von 6 – 15 Jahren  € 4,00 (bish.€ 3,00)Kinder 6 – 15 J. € 20,00
Kinder bis 6 Jahre  FREI   Saisonkarte:
Zeitkarten ab 16:00 Uhr: Erwachsene € 55,00
Erwachsene € 4,00(bish.€ 3,00) Kinder 6 – 15 J. € 30,00
Kinder von 6 – 15 Jahren € 1,50
Benützungsgebühren:
Schirmverleih € 2,00
Schlüsseleinsatz € 2,00  

Familienregelung:
Bei Familien mit 3 Kindern ist der Eintritt für 1 Kind kostenlos!
(Die Bädergebühren beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer.)

Inserat:
Die Gebühr für 1 Inserat in der Gemeindezeitung (Gemeindebote) beträgt ab 01.01.2026 und 
bis auf weiteres € 80,00 (bisher € 70,00) inkl. 20 % USt.

Privatrechtliche Abfallgebühren:
Biocontainer 10 Liter (+ 1 Rolle Bioabfallsäcke) € 16,00 (bisher € 15,00)
Biocontainer 25 Liter (+ 1 Rolle Bioabfallsäcke) € 32,00 (bisher € 28,00)
Biocontainer 60 Liter (+ 1 Rolle Bioabfallsäcke) € 53,50 (bisher € 48,30)
Biocontainer 120 Liter (+ 1 Rolle Bioabfallsäcke) € 55,40 (bisher € 49,20)
Biocontainer 240 Liter € 70,00 (bisher € 60,00)
Restmüllcontainer 80 Liter € 43,00 (bisher € 40,00)
Restmüllcontainer 120 Liter € 46,00 (bisher € 43,00)
Restmüllcontainer 240 Liter € 63,00 (bisher € 60,00)
Restmüllcontainer 660 Liter € 336,00 (bisher € 330,00)
Restmüllcontainer 770 Liter € 350,00 
Restmüllcontainer 1100 Liter € 390,00 (bisher € 380,00)
Restmüllcontainer 1100 Liter mit Runddeckel € 470,00 (bisher € 460,00)
Transponder klein € 14,00 (bisher € 6,60)
Transponder groß € 16,00 (bisher € 9,90)
Sperrmüllkarte € 5,00 
Automatikschloss € 40,00 (bisher € 38,00)
Deckel MGB 240 € 14,00 (bisher € 12,00)
Deckel MGB 120 € 10,00 (bisher € 9,20)
Deckel MGB 60 € 8,00 (bisher € 7,00)
Bolzen MGB 60-240 Liter € 1,10 
Deckel MGB 25 € 7,00 (bisher € 5,20)
Rad 200mm für Müllbehälter 60-240 Liter € 7,00 (bisher € 6,00)
Rolle MGB 660 / 770 / 1.100 € 27,00 (bisher € 25,00)
Rolle mit Doppelstop MGB € 37,00 (bisher € 19,00)
Aufnahme MGB 660 / 770 Liter € 19,00
Aufnahme MGB 1.100 Liter € 30,00
Rohrachse MGB 60 / 80 Liter € 4,00 (bisher € 3,50)
Rohrachse MGB 120 Liter € 6,00 (bisher € 5,00)
Rohrachse MGB 240 Liter € 7,00 (bisher € 5,70)
Schlacht- und Fischabfälle pro kg € 0,52 (bisher € 0,45)
Wurzelstock je Stück € 25,00 (bisher € 15,00)
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Siloballen je Stück €        15,00 (bisher €   0,00)
Sondermüll:
Arzneimittel pro kg € 1,30 (bisher €   0,72)
Altlacke / Farben pro kg € 1,35 (bisher €   0,90)
Lösemittel pro kg € 0,65 (bisher €   0,35)
Säuren/Laugen pro kg € 1,60 (bisher €   0,90)
Druckgasverpackungen pro kg € 2,95 (bisher €   1,25)
Arzneimittelfass € 127,00 (bisher €   92,50)
Ölhaltige Abfälle pro kg € 1,30 (bisher €   0,90)
Schädlingsbekämpfung € 2,70 (bisher €   0,00)
Autoreifen pro kg NEU (bis 90 cm Durchmesser) €          0,40 (bisher € 0,26)
Laderreifen (Traktor + LKW) pro kg NEU €          0,80 (bisher € 0,46)

Die Gebühren für die Übernahme von Klärgrubenräumgut werden bis auf weiteres wie bisher 
mit € 12,-- Pro m³ festgesetzt. 
Alle Abfallgebühren beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer.

Brennholz:
Verkauf von Brennholz je m³ € 48,00 (bisher 42,00)
Inkl. USt.

Pauschalgebühren für Entsorgungsverträge:
Bezüglich Einleitung von Abwässern in die öffentliche Kanalisation, deren Beschaffenheit mehr als 
geringfügig von der des häuslichen Abwassers abweicht, ist ein Entsorgungsvertrag zu erstellen. 
Für die Aufnahme der Abwassersituation vor Ort, die Prüfung der Unterlagen zur Erstellung des 
Abwasserkatasters und die Ausfertigung des Entsorgungsvertrages (durch ZT Kanzlei Mag.rer.nat. 
Dr.techn Gruber Christian, 6020 Innsbruck) wird seitens der Gemeinde ab 01.01.2026 und bis auf 
Weiteres eine Pauschalgebühr in Höhe von 

€  798.-  (Gebühr pro Betrieb mit 1 Teilstrom:  Kleine Gastronomiebetriebe und Gewerbebetriebe)

€  972.-  (Gebühr pro Betrieb mit 2 Teilströmen:  Hotels mit Schwimmbad und größere 
Gewerbebetriebe)                  

zzgl. 20 % USt. eingehoben.“ 

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister

Angeschlagen am 19.12.2025,

abgenommen am 05.01.2026
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